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Anlass zu dieser Interpellation ist die Beobachtung, dass es für Anbieter von Arbeits- u./o. 
Ausbildungsplätzen im sog. Zweiten Arbeitsmarkt für Leistungsreduzierte immer schwieriger wird, 
Arbeiten für ihre Schützlinge zu finden und Aufträge zu erhalten. Dies führt mich aus aktuellem 
Anlass (Bestellung von Staatssärgen) dazu, den Regierungsrat zu fragen,  

- ob er bei Aufträgen der Öffentlichen Hand, die für den Zweiten Arbeitsmarkt geeignet wären, 
Beschränkungen des freien Zugangs zum Markt gemäss § 2d des Beschaffungsgesetzes 
zustimmt? Dieser § besagt im Ingress, dass Beschränkungen dann zulässig sind, wenn sie 
"zur Wahrung ...... sozialpolitischer ..... Ziele" unerlässlich sind. Teilt der Regierungsrat meine 
Meinung, dass dies im erwähnten Fall zutrifft?  
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